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fôunbeêgefeb 0. 29. fBradfnt. 1888
betr. bie ©rfinbungêpatente.

(Vom 12. Oftober 1888.)
SDer febmeizerifdje Vunbegratb —

in Stugfübrung beS 9trt. 35 be§ Vun=
beSgefe^eê Dom 29. Vracbmonat 1888

betreffenb bie ©rfinbunggpatente, auf ben SSorfc^lag fetneg $e=

partementg beg SluStoärtigert (@aitbel§abtl)eilung) — befdjliefjt:
I. jßatentgefueife.

Strt. 1. Sont 15. Sßintermonat 1888 an tonnen bie

Urbeber neuer, gemerbtid) Oermertbbarer ©rfinbungen, bejie=

bunggtoeife ibre fftecbtgnacbfotger unter Veobacbtung ber fot»
genben Veftimmungen ©rfinbunggpatente erlangen.

fftrt, 2, SDie fßatentgefuebe muffen bem eibg. Stmt für
getoerbtiebeg ©igentbum auf gebrueften, in entfpredjenber Söeife

auggefüllten Formularen (f. Seilage I) eingereicht toerben.

Slugtänbifcbe Vatentgefudje finb bureb Vermittlung oon in
ber Schweiz bomijilirten Vertretern, metdjen oon ben ©r=

ftnbern ober ibren Stecbtgnacbfotgern bie bezügliche Vollmacht
ertbeitt morben ift, einzureichen (Strt. 11 beg ©efepeg).

©eben bie Sßatentgefucbe »on Vecbtgnacbfotgern ber ©r=

finber aug, fo müffen bie ibre Vecbtganfprücbe bemeifenben

$o!umente beigelegt toerben.

Strt. 3. ©inern ©efud) um ein (befinitioeg) patent finb
beizulegen:

1) eine Vefcbreibung ber ©rftnbung;
2) bie zum Verftanbuifj ber Vefcbreibung erforbertiebeu

BeicEjnungen;
3) ber Stugmeig, baff ein SftobeE beg erfunbeuen ©egen=

ftanbeg ober ber ©egenftanb fetbft norbanben ift;
4) bie Summe oon Fr- 10 alg fginterlegungggebübr unb

alg erfte Fabreggebübr beg Sßatenteg;
5) im Faüe ber Vertretung burdj eine in ber <Sd)toeig

bomigilirte Srittperfon bie berfetben oom Vatentbemerber
ertbeilte, mit feiner UnterfOrift oerfebene VoEmadft;

6) im Fatte, bafs bag Vatent niebt 31t fèanben beg ©r=

ftnberg naebgefuebt toirb, eine bie Vedjte beg fftedjtg«
naebfotgerg bofomentirenbe Urfunbe;

7) ein Verzeichnis ber eingereirfften Stftenftücfe unb ®egen=

ftänbe.
SBer feinem Sßatentgefucf) ben unter Biffer 3 ermähnten

Stugmeig (f. Strt. 9) nicht beilegt, bat nur auf ein prooi=
forifebeg patent Stnfprud)-

SDte Vefcbreibung ber ©rftnbung unb bie Betonungen
müffen in zwei ©pemptaren eingereicht merben.

2>ag VatentgefuO unb bie Veitagen finb in einer ber

brei ßanbegfpracben abzufaffen.
Strt. 4. SBünfOt ein ^Patentinhaber bie ©rtbeitung eineg

^ Organ
für die

schweizerische
Meisterschaft

aller
Handwerke

und Gewerbe
deren

Innungen
und Bereine mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Dandmerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker H Techniker.

Organ für die offiziellen Publikationen des schweizer. Gewerbevereins,

St. Gallen, den SV. Oktober 1888.
Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 8V.

Inserate 2V Cts. per Ispaltige Petitzeile.

Redaktion, Expedition, Druck <d Verlag von M. Senn-Darbieur, St. Gallen.

Wochenspruch:
Recht fleißig sei,
Und Gott steht bei!

Pollziehungsoerordnung
zum

Bundesgesetz v. 29. Bracht». 1888
betr. die Erfindungspatcnte.

(Vom 12. Oktober 1888.)

Der schweizerische Bundesrath —
in Ausführung des Art. 35 des Bun-
desgesetzes vom 29. Brachmonat 1888

betreffend die Erfindungspatente, auf den Vorschlag seines De-
partements des Auswärtigen (Handelsabtheilung) — beschließt:

I. Patentgesuche.
Art. 1. Vom 15. Wintermonat 1888 an können die

Urheber neuer, gewerblich verwerthbarer Erfindungen, bezie-

hungsweise ihre Rechtsnachfolger unter Beobachtung der fol-
genden Bestimmungen Erfindungspatente erlangen.

Art. 2. Die Patentgesuche müssen dem eidg. Amt für
gewerbliches Eigenthum auf gedruckten, in entsprechender Weise

ausgefüllten Formularen (f. Beilage I) eingereicht werden.

Ausländische Patentgesuche sind durch Vermittlung von in
der Schweiz domizilirten Vertretern, welchen von den Er-
findern oder ihren Rechtsnachfolgern die bezügliche Vollmacht

ertheilt worden ist, einzureichen (Art. 11 des Gesetzes).

Gehen die Patentgesuche von Rechtsnachfolgern der Er-
finder aus, so müssen die ihre Rechtsansprüche beweisenden

Dokumente beigelegt werden.

Art. 3. Einem Gesuch um ein (definitives) Patent sind
beizulegen:

1) eine Beschreibung der Erfindung;
2) die zum Verständniß der Beschreibung erforderlichen

Zeichnungen;
3) der Ausweis, daß ein Modell des erfundenen Gegen-

standes oder der Gegenstand selbst vorhanden ist;
4) die Summe von Fr. 4t) als Hinterlegungsgebühr und

als erste Jahresgebühr des Patentes;
5) im Falle der Vertretung durch eine in der Schweiz

domizilirte Drittperson die derselben vom Patentbewerber
ertheilte, mit seiner Unterschrift versehene Vollmacht;

6) im Falle, daß das Patent nicht zu Handen des Er-
finders nachgesucht wird, eine die Rechte des Rechts-
Nachfolgers dokomentirende Urkunde; "BH

7) ein Verzeichniß der eingereichten Aktenstücke und Gegen-
stände.

Wer seinem Patentgesuch den unter Ziffer 3 erwähnten
Ausweis (s. Art. 9) nicht beilegt, hat nur auf ein provi-
sorisches Patent Anspruch.

Die Beschreibung der Erfindung und die Zeichnungen
müssen in zwei Exemplaren eingereicht werden.

Das Patentgesuch und die Beilagen sind in einer der

drei Landessprachen abzufassen.
Art. 4. Wünscht ein Patentinhaber die Ertheilung eines



3ufaßpatenteg, fo muß er ein biegbegügticßeg ©efucß auf
einem in entfprecßenber SBeife aufgefüllten Formular (v. Sei*
läge I) einreiben, marin SM nnb Pummer beg fèaupt*
patented angegeben finb, auf metcßeg fid) bie gu patentirenbe
Perbefferung begießt.

Siefent ©efucfj finb beipfügen:
1) eine Sefcßreibung ber Perbefferung;
2) bie pnt 2Serftänbnife ber Sefcßreibung erforberticßen

3eicßnungen;
3) ber Sluêmetg, baß ein PtobeE ber Perbefferung bor*

banbeit ift;
4) bie einmalige ©ebüßr ban 3fr. 20;
5) ein 25ergeicf)niB ber eingereihten Stftenftüde unb ®egen=

ftänbe.
Sie Sefcßreibung ber Perbefferung unb bie 3ei<hnungen

muffen in gtoei ©gemptaren eingereicht toerben.

Sag ©efucß für bag 3ufaßpatent unb bie Setlagen finb
in ber @pracße bef ©efucßeg für bag £auptpatent nebft
Seilagen abgufaffen.

Strt. 5. ©in Patentgefucß barf ficß nur auf einen §aupt=
gegenftanb mit ben p bemfelben geßörenben Setaitg begießen.

Sagfetbe hat ben Sitel ber ©rfinbung, toeïdfjer bag SBefen

bef erfunbenen ©egenftanbeg ïlar unb beftimmt Begeicßnen

fall, angugeben (Strt. 14 bef ©efeßeg).
©in ©efucß für ein 3ufaßpatent barf mehrere Perbeffe*

rangen, melße ficß auf bie burdj bag tgauptpatent gefcßüßte

©rfinbung begießen, umfaffen.
Strt. 6. ©in Patentbemerber, ber fid) bie Sartheite ber

Seftimmungen Don Strt. 32 bef ©efeßeg gumenben mill, mos

nach innerhalb 7 SJtanaten nach ber erften Patentanmetbung
in einem fremben Staat bie ©inreicßung eineg gültigen patents
gefucßeg in ber ©cßmeig möglich ift, muß bief in feinem
Patentgefucß ermähnen; überbieg ben Staat, bei meldjem
bie erfte Patentanmetbung ftattfanb, unb bag Saturn ber*

felben angeben.
SBitl ein Patentbemerber bie Seftimmungen beg Strt. 33

beg ©efeßeg gu Stufen gießen, melche bam bortänfigen ©<hnß

neuer, auf einer Sanbeg* ober internationalen StugfteEung
aufgelegter ©rgeugniffe haubeln, fo muß er bieg in feinem
©efuch ebenfaäg ermähnen, unter Slngabe ber StugfteEung,
beg 3utaffunggbatumg beg ®egegftanbeg ur.b ber Drbnungg*
numnter beg ihm erteilten 3^ugniffeg betreffenb ben geit*

meitigen @(ßuß.
Strt. 7. Sie burd) 3"hnungen berboEftänbigte Sefcßrei*

bung ber ©rfinbung muß fo gehalten fein, baß ein fjacß*
mann ben ®egenftanb berfetben banach augführen lönnte.

Slm @cßtuß ber Sefcßreibung finb bie mefentttcßen Pterf*
male ber ©rfinbung (nach beutfdfem Sprachgebrauch „patents
anfprüdje") gebrängt bargutegen.

Sie muff mit tefertidjer Schrift in fchmarger Sinte (So*
pirtinte auggefcßtoffen) auf Papier öont format 33 auf 21
©entimeter abgefaßt fein.

Strt. 8. Sie 3hcßnungen mi'tffen auf Stättern bon einem
ber brei fotgenben formate auggeführt merben:

33 ©entimeter tgöße auf 21 ©entimeter Sreite,
33 „ „ „ 42 „ „
33 „ „ „ 63

Sie beiben testen formate fotten nur gur Stnmenbung
fommen, menn bie für bag Perftättbniß ber 3mchnung er*
forberticße Seutlicßfeit bereu Pebuftion auf bag fteinfte format
augfcßtießt; in ber Sieget ift biefeg leßtere gu Permenbenj;
menu nothmenbig, fönnen bie Shcßnungen auf mehreren
Stättern eingereicht merben.

Sebe 3"hnung muff mit einfachen, 2 ©entimeter bom
Stattranb gegogenen Sinien eingefaßt merben.

Sie 3rihnungen fotten innerhalb ber ©infaffung fot=

genbe fchrifttiche Stngaben enthalten: 3n ber ©de tinfg oben
ben Stamen beg fßatentbemerberg unb bag Saturn ber ®e=

fuchftettung, in ber ©de rechts oben bie Stngaht ber 3ei<h=
nunggblätter unb bie Drbnunggnummer jebeg eingetnen, in
ber ©de rechts unten bie llnterfcßrift begjenigen, ber bag
®efuch einreicht, fei eg ber ©rfinber fetbft ober fein Sertreter.

Ser für bie 3eüßnungen angemanbte SJtaßftab muh groß
genug gemähtt merben, um bag SBefen ber ©rfinbung genau
ertennen gu taffen ; mirb ber SJtaßftab auf ben 3eid)nungen
angegeben, fo foil eg nicht in SBorten gefcßeßen, fonbern
graphifh auf ©runbtage beg metrifdjen Spftemg.

Sie 3<ùd)nungen bürfen feine fchrifttiche ©rftärung ber

©rfinbung enthalten.

Sagjenige3eidpunggeremptar, metcßeg für photographifche
Steprobuftion bienen foE, muß auf Sriftotpapier angefertigt
merben nnb barf meber farbige Sinien noch Söne erhalten;
atte Sinien müffen mit gang fchmarger Sufcße auggegogen
merben; Sinien gleicher Sebeutung erhalten burcßtoeg gleiche
Starte ; überhaupt muff bie Sehanbtung ber Shcßnung eine

gleichmäßige fein. Sdhraffen gur Segeicßnung ber Schnitte
unb gur tQerborßebung gerunbeter formen bürfen nicht in
einanber übergehen; Schattirungen burch ©cßraffen finb auf
bag Potßmenbigfte gu befchränfen; feine ©djtagfcßatten. (Sie
3eidjnung in ber Seitage gur PoEgiehunggberorbnung fann
atg fDtufter für bie Sehanbtung bienen.)

ttebermeifunggbudjftaben unb 3tffem müffen fräftig unb
bentticß gefchrieben merben; fie fotten nicht meniger atg 3
PhEimeter hoch fein unb ben Sppen im borermähnten Shifter
entfpredjen. 3ur Segeicßnung gleicher Sonftruftiongtheile in
berfcßiebenen Stnfichten müffen fteig gleiche 3eidien bermenbet
merben. ©g mirb empfohlen, in fompligirten 3ei>huungen
bie 3ei<heu außerhalb ber Ilmriffe gu feßen unb burch f?aar=
ftriche mit ben gugehörigen ^onftruftiongtheiten gu berbinben.

Sag gmeite Setihuunggepemptar fott aug einer Sein*
manbpaufe beg erften beftehen; eg barf in färben gehalten
fein, melche bag gur Sermenbung getangenbe Sîateriat fenn*
geichnen; auch bürfen biejenigen Partien, meiere bie charaf*
teriftifchen Sterfmate ber ©rfinbung barftetten, befonberg her*
borgehoben merben.

Sie 3eidjnungen bürfen meber gefaltet noch gerottt mer*
ben; fie finb fo gu berpaden, baß fie gangftad) unb uuger*
fnittert an'g eibg. Stmt gelangen.

Sag 3eidpunggeremplar auf Sriftotpapier mirb befon*
berg aufbemahrt, um gelegentlich gu neuen Steprobuftionen
bermenbet merben gu tonnen. Sie Setnroanbpaufe mirb bem

Stftenbünbel beg betreffenben Sutruteg etnoerteibt.
Strt. 9. Sie Strt nnb SBeife ber Seiftung beg burch

Strt. 3, 3 geforberten Sepeifeg, baß ein Stobetl beg erfun*
benen ©egenftanbeg, begiehunggmeife ber ©egenftanb fetbft,
borßanben ift, mirb burch einen SunbegrathSbefchtuß feft*
geftettt.

Strt. 10. Ser Setrag ber ©ebüfjren muß bem eibg. Stmt

für gemerbticheg ©igentßum per ißoftmanbat eingefanb't mer*
ben, menu ber Sutentbemerber ober fein Sertreter nidjt oor*
gießt, bie Segaßtung perfontid) auf bem SImte gu teiften. 3n
jebem f^att ift ißm eine ©mpfanggbefcheinigung auggufteEen.

Strt. 11. Sie Sahreggebüßr ift gum Soraug, am erften
beg betreffepben ißatentjahreg, gn entrichten. Ser

Patentinhaber fann biefetbe auch für mehrere Saßre ooraug*
begaïjlen. SBenn er oor Stbtauf ber 3eit, für meteße er be*

gaßtt ßat, auf bag Patent öergießtet, fo merben ißm bie bann*
gumat noeß nicht berfaEenen Saßreggebüßren gnrüdoergütet
(Strt. 6 beg ®efeßeg).

Strt. 12. ©inem in ber Sdjtneig niebergetaffenen Patent*
bemerber, meteßer na^meigbar unbermögenb ift, fann für

Zusatzpatentes, so muß er ein diesbezügliches Gesuch auf
einem in entsprechender Weise ausgefüllten Formular (v. Bei-
läge I) einreichen, worin Titel und Nummer des Haupt-
patentes angegeben sind, auf welches sich die zu patentirende
Verbesserung bezieht.

Diesem Gesuch sind beizufügen:
1) eine Beschreibung der Verbesserung;
2) die zum Verständniß der Beschreibung erforderlichen

Zeichnungen;
3) der Ausweis, daß ein Modell der Verbesserung vor-

Handen ist;
4) die einmalige Gebühr von Fr, 2l);
5) ein Verzeichniß der eingereichten Aktenstücke und Gegen-

stände.
Die Beschreibung der Verbesserung und die Zeichnungen

müssen in zwei Exemplaren eingereicht werden.

Das Gesuch für das Zusatzpatent und die Beilagen sind

in det Sprache des Gesuches für das Hauptpatent nebst

Beilagen abzufassen,
Art, 5. Ein Patentgesuch darf sich nur auf einen Haupt-

gegenftand mit den zu demselben gehörenden Details beziehen.

Dasselbe hat den Titel der Erfindung, welcher das Wesen
des erfundenen Gegenstandes klar und bestimmt bezeichnen

soll, anzugeben (Art, 14 des Gesetzes),

Ein Gesuch für ein Zusatzpatent darf mehrere Verbesse-

rungen, welche sich auf die durch das Hauptpatent geschützte

Erfindung beziehen, umfassen.
Art. 6, Ein Patentbewerber, der sich die Vortheile der

Bestimmungen von Art. 32 des Gesetzes zuwenden will, wo-
nach innerhalb 7 Monaten nach der ersten Patentanmeldung
in einem fremden Staat die Einreichung eines gültigen Patent-
gesuches in der Schweiz möglich ist, muß dies in seinem

Patentgesuch erwähnen; überdies den Staat, bei welchem
die erste Patentanmeldung stattfand, und das Datum der-

selben angeben.
Will ein Patentbewerber die Bestimmungen des Art, 33

des Gesetzes zu Nutzen ziehen, welche vom vorläufigen Schutz

neuer, auf einer Landes- oder internationalen Ausstellung
aufgelegter Erzeugnisse handeln, so muß er dies in seinem
Gesuch ebenfalls erwähnen, unter Angabe der Ausstellung,
des Zulassungsdatums des Gegesstandes und der Ordnungs-
nummer des ihm ertheilten Zeugnisses betreffend den zeit-
weiligen Schutz,

Art, 7. Die durch Zeichnungen vervollständigte Beschrei-

bnng der Erfindung muß so gehalten sein, daß ein Fach-
mann den Gegenstand derselben danach ausführen könnte.

Am Schluß der Beschreibung sind die wesentlichen Merk-
male der Erfindung (nach deutschem Sprachgebranch „Patent-
anspräche") gedrängt darzulegen.

Sie muß mit leserlicher Schrift in schwarzer Tinte (Ko-
pirtinte ausgeschlossen) auf Papier vom Format 33 auf 21
Centimeter abgefaßt sein.

Art, 8, Die Zeichnungen müssen auf Blättern von einem
der drei folgenden Formate ausgeführt werden:

33 Centimeter Höhe auf 21 Centimeter Breite,

„ „ „ 42 „ „
63

„ 63
Die beiden letzten Formate sollen nur zur Anwendung

kommen, wenn die für das Verständniß der Zeichnung er-
forderliche Deutlichkeit deren Reduktion auf das kleinste Format
ausschließt; in der Regel ist dieses letztere zu verwenden^;
wenn nothwendig, können die Zeichnungen auf mehreren
Blättern eingereicht werden.

Jede Zeichnung muß mit einfachen, 2 Centimeter vom
Blattrand gezogenen Linien eingefaßt werden.

Die Zeichnungen sollen innerhalb der Einfassung fol-

gende schriftliche Angaben enthalten: In der Ecke links oben
den Namen des Patentbewerbers und das Datum der Ge-
suchstellung, in der Ecke rechts oben die Anzahl der Zeich-
nungsblälter und die Ordnungsnummer jedes einzelnen, in
der Ecke rechts unten die Unterschrift desjenigen, der das
Gesuch einreicht, sei es der Erfinder selbst oder sein Vertreter.

Der für die Zeichnungen angewandte Maßstab muß groß
genug gewählt werden, um das Wesen der Erfindung genau
erkennen zu lassen; wird der Maßstab auf den Zeichnungen
angegeben, so soll es nicht in Worten geschehen, sondern
graphisch auf Grundlage des metrischen Systems,

Die Zeichnungen dürfen keine schriftliche Erklärung der

Erfindung enthalten.
Dasjenige Zeichnungsexemplar, welches für photographische

Reproduktion dienen soll, muß auf Bristolpapier angefertigt
werden und darf weder farbige Linien noch Töne erhalten;
alle Linien müssen mit ganz schwarzer Tusche ausgezogen
werden; Linien gleicher Bedeutung erhalten durchweg gleiche

Stärke; überhaupt muß die Behandlung der Zeichnung eine

gleichmäßige sein, Schraffen zur Bezeichnung der Schnitte
und zur Hervorhebung gerundeter Formen dürfen nicht in
einander übergehen; Schattirungen durch Schraffen sind auf
das Nothwendigste zu beschränken; keine Schlagschatten, (Die
Zeichnung in der Beilage zur Vollziehungsverordnung kann
als Muster für die Behandlung dienen.)

Ueberweisungsbuchstaben und Ziffern müssen kräftig und
deutlich geschrieben werden; sie sollen nicht weniger als 3
Millimeter hoch sein und den Typen im vorerwähnten Muster
entsprechen. Zur Bezeichnung gleicher Konstruktionstheile in
verschiedenen Ansichten müssen stets gleiche Zeichen verwendet
werden. Es wird empfohlen, in komplizirten Zeichnungen
die Zeichen außerhalb der Umrisse zu setzen und durch Haar-
striche mit den zugehörigen Konstruktionstheilen zu verbinden.

Das zweite Zeichnungsexemplar soll aus einer Lein-
wandpause des ersten bestehen; es darf in Farben gehalten
sein, welche das zur Verwendung gelangende Material kenn-

zeichnen; auch dürfen diejenigen Partien, welche die charak-
teristischen Merkmale der Erfindung darstellen, besonders her-
vorgehoben werden.

Die Zeichnungen dürfen weder gefaltet noch gerollt wer-
den; sie sind so zu verpacken, daß sie ganz flach und unzer-
knittert an's eidg. Amt gelangen.

Das Zeichnungsexemplar auf Bristolpapier wird beson-
ders aufbewahrt, um gelegentlich zu neuen Reproduktionen
verwendet werden zu können. Die Leinwandpause wird dem

Aktenbündel des betreffenden Patentes einverleibt,
Art. 9. Die Art und Weise der Leistung des durch

Art. 3, 3 geforderten Beweises, daß ein Modell des erfun-
denen Gegenstandes, beziehungsweise der Gegenstand selbst,

vorhanden ist, wird durch einen Bundesrathsbeschluß fest-
gestellt.

Art. 10. Der Betrag der Gebühren muß dem eidg. Amt
für gewerbliches Eigenthum per Postmandat eingesandt wer-
den, wenn der Pateutbewerber oder sein Vertreter nicht vor-
zieht, die Bezahlung persönlich auf dem Amte zu leisten. In
jedem Fall ist ihm eine Empfangsbescheinigung auszustellen.

Art. 11. Die Jahresgebühr ist zum Voraus, am ersten
des betreffenden Patentjahres, zu entrichten. Der

Patentinhaber kann dieselbe auch für mehrere Jahre voraus-
bezahlen. Wenn er vor Ablauf der Zeit, für welche er be-

zahlt hat, auf das Patent verzichtet, so werden ihm die dann-
zumal noch nicht verfallenen Jahresgebühren zurückvergütet
(Art. 6 des Gesetzes).

Art. 12. Einem in der Schweiz niedergelassenen Patent-
bewerber, welcher nachweisbar unvermögend ist, kann für



bie brei erften Sahreggebührett ©tunbung big gum fBeginn
beg bierten 3a^re3 gemahrt toerben. SBetut er atgbann feine
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©rfiubung fatten läfjt,
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fo merben i£)tn bie berfattetten ©e=

beg ©efepeg). (©chtufj folgt.)
1) 9îame unb jjuttame beg

5Bewerberg.
2) 58ottftänbige 2tbreffe be? 58e«

Werberg.
3) Slngabe, ob ber ^Bewerber

ber ©rfinber ober fein SRecptg«

nacpfolger ift; in lepterem galt
SJamengattgabe beg ©rfinberg.

4) Stngabe, ob eg ftc£) urn ein
prootforifcpeg, befinitioeg ober
Qufappatent panbett.

5) STitel ber ©rfinbung. SBenn
eg fictt um ben ©enufj ber 58er«

aünftigungen beg Slrt. 32 beg

©efepeg panbett:
6) Stngabe be8 fianbeg unb

beg ®atùmg ber erften Slnmel«
bung.

StBenn eg fid) um ben ©enufj
ber 58ergiinftigungen beg Strt. 33
beg ©efegeg panbett:

7) Drt ber Slugfteltung.
8) ®atum ber fjulaffung beg

©egenftanbeg p berfetben.
9) Drbnunggnitntmer beg be«

treffenben Seugniffeg.
10) llnterfcprift beg 58etoerberg

ober für 92. 9Î.
(Staute beg SBemerberg)

®er Vertreter:
,ï. se.

(Stance beg 58ertreterg mit Stn«

gäbe feiner BoItftänbigenStbreffe.)

»)

58emerîung. fßatentgefucpe mecben nur angenommen, toenn folgenbe 58eitagen miteingereicpt werben:

giir proUiforifdie Entente.
1) fjwei ©jemptare ber 58efd)reibung ber ©rfinbung;
2) ein ©pemptar ber pm fBerftänbnifj ber SBefcprd«

bung erforberlicpen ^eiepnungen auf SBriftotpapier;
3) ein ©jemptar berfelben ä^itfinungen auf fßaug«

leintoanb ;

4) bie Summe non 40 granïen, oorauggefept, bafj
fie nidjt buret) 5ßoft Wanbat feparat eingefd)ictt
wirb ;

B) ein 58erjeicpnij) ber hinterlegten SBeitagen.
®er ©igentpümer eineg prooiforifepen ißatenteg

ïann bagfetbe ïoftenfrei gegen ein befinitioeg um«
taufeben, fobalb er bem eibgeniififdjen Stmte ben 5Be«

toeig liefert, bafj ein -IRobeil beg erfunbenett ©egen«
ftanbeg, ober biefer felbft, Borpanben ift (Strt. 17 ber

gür befutttiue »flatentc.
®ie für fofortige ©r«

langung eineg befinitioen
fßatenteg p hinterlegen«
ben SBeitagen finb ibentifeh
mit ben für ©rtangung
eineg proniforifchen 5}5a«

tenteg oorgefebriebenen;
nur muff pbem noeb ber
58etoeig erbracht »erben,
bafj ein Wobei! ;beg ©e«
genftanbeg ber ©rfinbung,
ober ber ©egenftanb felbft,
oorhanben ift (Slrt. 9 ber
SBoltpp.sSBerorbnung).

gür fpfahfatente.
1) 3tt"6i ©jçemplare ber SBefcpreibung ber 58erbeffe«

rung;
2) ein ©jemptar ber pm SBerftänbnifs ber SBefcprei«

bung erforberlicpen geiepnungen auf SBriftotpapier;
3) ein ©jemptar berfetben fjeietmungen auf 5£aug«

teinwanb;
4) ber SBeWeig, bafj bag Wobelt ber SSerbefferung

ejiftirt ;

5) bie Summe Bon 20 granïen, Borauggefept, bafj
fie nitfit buret) 5poft«Wanbat feparat eingefchirtt
roirb ;

6) ein SSergeic^ni^ ber hinterlegten 58eitagen.

SBotlppunggoerorbnung).
SSirb ein patent nid)t p fjanben beg ©rfinberg, fonbern fetneg SRecptgnacpfotgerg naepgefuept, fo ift auch eine beffen SRecpte boftt«

mentirenbe Urfunbe p hinterlegen.
©inem ©efuepe, roetcheg bitrd) einen Vertreter eingereicht »trb, mufj bie üom 5|3atentbewerber unterjeichnete 58otlmacbt beigelegt Werben.

2)tc f0iööeI=5Bratt^c
in ber

|miift=(!)fiufrkau5Mung i« Piimljftt.
(gaebberiebt beg §rn. g. 28ürgter«28äct)ter, ©chreinerm. in Starburg,

an bie ©taatg»irthfehaftgbire!tion beg Stg. 2largau.*)
2Ba8 bie Sßljantafte fidE) etnphtlben Oermag, toag ftd) ber

fOfenfch überhaupt ©ihöneS unb @ebiegene§ bon 2Jlö6eIn
benîen fann, bag geigte ung in 2Bir!Iicf)Eeit bie bieSjä^rige
Snnft=©ewerE)eaugftettung in 2Mncf)en.

*) SBeïannttich hat bie ftaatgmirthfchafttiche Slbtheitung ber

aargauifeben fiantongregieritng biefen Sommer 15 ^aubmerfgmeifter
unter @e»ät)rung Bon je gr. 80ffteifeftipenbium an bie Stugftettung
nach 9Rüncf)tn gefanbt, unter ber 58ebingung, baf; biefetben bort
in ihrer Branche ©tubien machen unb einen gang turjen, aber
Waren SBericpt barüber erftatten, ber fid) begiepen foil: auf ben @tt)l
unb ©efepmaet ber ©egenftänbe, bie ®etaitformen, bie Stugfiiprung,
bie Strt unb 58erwenbung ber pr 58erarbeitung fommenben 9Jta«

terialien, neue ®eipniten, greife, ^ütfgmafcptnen. ©g napmen fot«
genbe 15 fffieifter biefe Stufgabe auf fiep: §erren 21. §ugenfetb,
§otgbitbpauer in fRpeinfetben'; ©. SBaffermann, SJtafcpineningenieur
in 33aben; ©iebenmann, ©opn, ^npegirer in Slarau; ©püpter,

fttiept allein ©epreiner«, ®recE)Sler= unb Silbhauerarheiten
finb hier in all ihrer SBürbe oertreten, and) bag richtige
SErrangement unb bag richtige Anbringen ber ber fÇaçon ent=

fpreepenben fßergierungen am ftttöbel felbft ift h«r in atten

fipönen formen gu ftnben. 2Son bett einfadjften ©inrieptungen
big p ben eleganteften, reichen Supngsfflißbeln, mag über*

haupt nur eine ©rofeftabt aufmeifen !anu, mtrb hier geboten:
SKobel im ©tple ber alten nnb neuen Sienaiffance, SouigXY.,

5Buchbruc!er in Starau; ©cpneiber, Sitpograpp in ®urgi; ©.
©feiner, SKater iniBaben; g. Sgter, SOÎater in iïSopten ; O. Sîiiegger,
Water in Starau; 21. Wülter, ©eptoffer in üenpurg; @. 518atti,

©cploffer in ©cpöfttanb; grip Stefcpbacp, ©eptoffer in fReinacp;
§. ®uboig, ©epreiner in Böfingen; g. 28ürgter«SBäcpter, ©epretner
in Starburg; 5R. öacpIer«SBeprti, ©freiner in Senpurg, unb 5R.

SBeif;, ©epreiner in üaufenburg. ®ie gaepberiepte biefer Weifter
Waren big jum 15. Dftober ber ®ireftion ber §anbwer!erfcpute in
Starau einpreiepen. SBir bringen peute ben ung gütigft übertaffenen
SSericpt beg §errn g. 5ffiürgter«5!8äcpter in Slarburg unfern liefern

pr .ftenntnif unb poffen, àudj einzelne ber anbern p biefem Qwecfe

p erpatten. ©ie finb fiir ben gefamntten fcpweijerifcpen §anb«
werlerftanb oon gntereffe.

die drei ersten Jahresgebühren Stundung bis zum Beginn
des vierten Jahres gewährt werden. Wenn er alsdann seine

Formulare.
1. Patent-Gesuch.

Erfindung fallen läßt,
bühren erlassen (Art. 8

D Unterzeichnete ')

wohnhaft in -)

gewerbliches Eigenthum als^)

um Ertheilung eines

findung 5)

ersuch das eidgenössische Amt für

Patentes für nachstehend genannte Er-

deren Wesen in der beiliegenden Beschreibung sammt Zeichnung auseinandergesetzt ist.

Obige Erfindung wurde zum ersten Mal zur Patentirung angemeldet in^
am

Obige Erfindung steht infolge Zulassung ihres Gegenstandes zur
Ausstellung in ') am 6) kraft Zeugniß Nr
unter zeitweiligem Schutz.
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so werden ihm die verfallenen Ge-
des Gesetzes). (Schluß folgt.)

1) Name und Zuname des
Bewerbers.

2) Vollständige Adresse des Be-
Werbers.

3) Angabe, ob der Bewerber
der Erfinder oder sein Rechts-
Nachfolger ist; in letzterem Fall
Namensangabe des Erfinders.

4) Angabe, ob es sich um ein
provisorisches, definitives oder
Zusatzpatent handelt.

5) Titel der Erfindung. Wenn
es sich um den Genuß der Ver-
günstigungen des Art. 32 des
Gesetzes handelt:

6) Angabe des Landes und
des Datums der ersten Anmel-
dung.

Wenn es sich um den Genuß
der Vergünstigungen des Art. 33
des Gesetzes handelt:

7) Ort der Ausstellung.
8) Datum der Zulassung des

Gegenstandes zu derselben.
9) Ordnungsnummer des be-

treffenden Zeugnisses.
1<Z) Unterschrift des Bewerbers

oder für N. N.
(Name des Bewerbers)

Der Vertreter:
X. X.

(Name des Vertreters mit An-
gäbe seiner vollständigen Adresse.)

Bemerkung. Patentgesuche werden nur angenommen, wenn folgende Beilagen miteingereicht werden:

Für provisorische Patente.
1) Zwei Exemplare der Beschreibung der Erfindung;
2) ein Exemplar der zum Verständniß der Beschrm-

bung erforderlichen Zeichnungen auf Bristolpapier;
3) ein Exemplar derselben Zeichnungen auf Paus-

leinwand;
4) die Summe von 4g Franken, vorausgesetzt, daß

sie nicht durch Post-Mandat separat eingeschickt
wird;

5) ein Verzeichnis; der hinterlegten Beilagen.
Der Eigenthümer eines provisorischen Patentes

kann dasselbe kostenfrei gegen ein definitives um-
tauschen, sobald er dem eidgenösischen Amte den Be-
weis liefert, daß ein Modell des erfundenen Gegen-
standes, oder dieser selbst, vorhanden ist (Art. 17 der

Für definitive Patente.
Die für sofortige Er-

langung eines definitiven
Patentes zu hinterlegen-
den Beilagen sind identisch
mit den für Erlangung
eines provisorischen Pa-
tentes vorgeschriebenen;
nur muß zudem noch der
Beweis erbracht werden,
daß ein Modell (des Ge-
genstandes der Erfindung,
oder der Gegenstand selbst,
vorhanden ist (Art. 9 der
Vollzieh.-Verordnung).

Für Znsatzpatente.
1) Zwei Exemplare der Beschreibung der Verbesse-

rung;
2) ein Exemplar der zum Verständniß der Beschrei-

bung erforderlichen Zeichnungen auf Bristvlpapier;
3) ein Exemplar derselben Zeichnungen auf Paus-

leinwand;
4) der Beweis, daß das Modell der Verbesserung

existirt;
5) die Summe von 2g Franken, vorausgesetzt, daß

sie nicht durch Post-Mandat separat eingeschickt
wird;

6) ein Berzeichniß der hinterlegten Beilagen.

Vollziehungsverordnung).
Wird ein Patent nicht zu Handen des Erfinders, sondern seines Rechtsnachfolgers nachgesucht, so ist auch eine dessen Rechte doku-

mentirende Urkunde zu hinterlegen.
Einen: Gesuche, welches durch einen Vertreter eingereicht wird, muß die vom Patentbewerber unterzeichnete Vollmacht beigelegt werden.

Die Möbel-Branche
in der

Kunst-Gewerdeaitsstellung in München.
(Fachbericht des Hrn. I. Würgler-Wächter, Schreinerm. in Aarburg,

an die Staatswirthschaftsdirektion des Kts. Aargau.*)
Was die Phantasie sich einzubilden vermag, was sich der

Mensch überhaupt Schönes und Gediegenes von Möbeln
denken kann, das zeigte uns in Wirklichkeit die diesjährige
Kunst-Gewerbeausstellung in München.

*) Bekanntlich hat die staatswirthschaftliche Abtheilung der

aargauischen Kantonsregierung diesen Sommer 15 Handwerksmeister
unter Gewährung von je Fr. 80 Reisestipendium an die Ausstellung
nach München gesandt, unter der Bedingung, daß dieselben dort
in ihrer Branche Studien machen und einen ganz kurzen, aber
klaren Bericht darüber erstatten, der sich beziehen soll: auf den Styl
und Geschmack der Gegenstände, die Detailformen, die Ausführung,
die Art und Verwendung der zur Verarbeitung kommenden Ma-
terialien, neue Techniken, Preise, Hülfsmaschinen. Es nahmen fol-
gende 15 Meister diese Aufgabe auf sich: Herren A. Hugenfeld,
Holzbildhauer in Rheinfelden; G. Wassermann, Maschineningenieur
in Baden; Siebenmann, Sohn, ^.apezirer in Aarau; Spühler,

Nicht allein Schreiner-, Drechsler- und Bildhauerarbeiten
sind hier in all ihrer Würde vertreten, auch das richtige
Arrangement und das richtige Anbringen der der Fa^on ent-
sprechenden Verzierungen am Möbel selbst ist hier in allen
schönen Formen zu finden. Von den einfachsten Einrichtungen
bis zu den elegantesten, reichen Luxus-Möbeln, was über-
Haupt nur eine Großstadt aufweisen kann, wird hier geboten:
Möbel im Style der allen und neuen Renaissance, Louis XV.,

Buchdrucker in Aarau; H. Schneider, Lithograph in Turgi; E.
Steiner, Maler in Baden: I. Jsler, Malerin Wohlen: O. Rücgger,
Maler in Aarau; A. Müller, Schlosser in Lenzburg; S. Wttlti,
Schlosser in Schöftland; Fritz Aeschbach, Schlosser in Reinach;
H. Dubois, Schreiner in Zofingen; I. Würgler-Wächter, Schreiner
in Aarburg; R. Hächler-Wehrli, Schreiner in Lenzburg, und R.
Weiß, Schreiner in Laufenburg. Die Fachberichte dieser Meister
waren bis zum 15. Oktober der Direktion der Handwerkerschule in
Aarau einzureichen. Wir bringen heute den uns gütigst überlassenen
Bericht des Herrn I. Würgler-Wächter in Aarburg unsern Lesern

zur Kenntniß und hoffen, auch einzelne der andern zu diesem Zwecke

zu erhalten. Sie sind für den gesammten schweizerischen Hand-
werkerstand von Interesse.
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